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grundsätzlich verantwortlich für die bauaufsichtliche Kon
trolle von Projektierungs- und Bauleistungen, das Erteilen 
der Baugenehmigung, von Prüfbescheiden und der Genehmi
gung zum Abriß gemäß § 8 Abs. 2, die von Baukapazitäten der 
Kombinate und Betriebe ihres Bereiches ausgeführt werden. 
Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der hauptamtlichen Be
auftragten der Staatlichen Bauaufsicht sind zwischen dem 
Minister für Bauwesen und dem zuständigen Minister öder 
Leiter des zentralen Staatsorganes zu vereinbaren.

§23
Ehrenamtliche Beauftragte der 

Staatlichen Bauaufsicht
(1) Die Leiter der Staatlichen Bauaufsicht in den Kreisen 

können ehrenamtliche Beauftragte der Staatlichen Bauauf
sicht einsetzen. Der Einsatz von Bürgern, die in einem Ar
beitsrechtsverhältnis stehen oder Mitglied einer Genossen
schaft sind, setzt voraus, daß die Zustimmung des Betriebes 
oder der Genossenschaft vorliegt. Den ehrenamtlichen Beauf
tragten der Staatlichen Bauaufsicht kann die Befugnis zur 
Prüfung gemäß den §§ 8, 15 und 16, zum Erteilen der Bauge
nehmigung gemäß § 15 Abs. 2 und v.on Prüfbescheiden gemäß 
§ 10 übertragen werden. Die ehrenamtlichen Beauftragten der 
Staatlichen Bauaufsieh-t-erhalten für ihre Tätigkeit eine Ver
gütung. Die Leiter der Staatlichen Bauaufsicht im Kreis haben 
sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig anzuleiten.

(2) Die Leiter der Staatlichen Bauaufsicht in den Bezirken 
können ehrenamtliche Beauftragte der Staatlichen Bauauf
sicht in. Ausnahmefällen direkt zulassen sowie ihnen Befug
nisse zur Prüfung gemäß den §§ 14 und 18 übertragen.

§24
Sonderbauaufsichten

(1) Innerhalb ihrer Verantwortungsbereiche, nehmen die
— Militärbauaufsicht des Ministeriums für Nationale Vertei

digung,
— Staatliche Bauaufsicht des Ministeriums für Staatssicher

heit,
— Staatliche Bauaufsicht des Ministeriums des Innern,
— Staatliche Bauaufsicht des Ministeriums für Verkehrswe

sen,
— Staatliche Bauaufsicht des Ministeriums für Post- und 

Fernmeldewesen,
— Staatliche Bauaufsicht des Ministeriums für Umweltschutz 

und Wasserwirtschaft,
— Staatliche Bauaufsicht der SDAG Wismut 
die Aufgaben nach dieser Verordnung wahr.

(2) Die Minister und der Generaldirektor der SDAG Wismut 
treffen im Einvernehmen mit dem Minister für Bauwesen 
Sonderregelungen über die Arbeitsweise der Staatlichen Bau
aufsicht in ihrem Bereich.

(3) Der Leiter der Staatlichen Bauaufsicht im Ministerium 
für Bauwesen führt zur Koordinierung und Gewährleistung 
der einheitlichen Arbeitsweise regelmäßig Beratungen mit 
den Leitern der Sonderbauaufsichten durch.

' § 25
Zulassung von Kadern und von Bausachverständigen

(1) Leiter und ingenieurtechnische Mitarbeiter der Staat
lichen Bauaufsicht und Beauftragte gemäß den §§ 22 und 23 
bedürfen für diese Tätigkeit einer Zulassung.

(2) Leiter, Mitarbeiter und hauptamtliche Beauftragte der 
Staatlichen Bauaufsicht mit Hoch- und Fachschulabschluß ha
ben nach erteilter Zulassung das Recht, die Dienstbezeich
nung „Prüfingenieur der Staatlichen Bauaufsicht“' zu führen.

(3) Die Staatliche Bauaufsicht ist für die Zulassung von 
Bausachverständigen verantwortlich.

§26
Besondere Befugnisse

Leiter, Mitarbeiter und hauptamtliche Beauftragte der 
Staatlichen Bauaufsicht haben mit ihrem Dienstausweis daa 
Recht, unter Einhaltung der Rechtsvorschriften über den 
Schutz von Staatsgeheimnissen Baustellen und Bauwerke 
ihres Verantwortungsbereiches einschließlich in Nutzung be
findlicher Bauwerke zur Durchführung bauaufsichtlicher 
Kontrollen zu betreten, sich über deren Zustand zu unterrich
ten und Einsicht in Bauunterlagen zu nehmen. Weiterhin 
sind sie berechtigt, Bauwerke und Baustellen zu fotografie
ren, insbesondere wenn Bauschäden auf getreten sind oder 
wenn für spätere Auswertungen die Fixierung eines bestimm
ten Zustandes erforderlich erscheint.

§27
Zusammenarbeit mit anderen Organen

Zur Erhöhung der Effektivität der Kontrolle arbeitet die 
Staatliche Bauaufsicht mit den Organen der Arbeiter-ünd- 
Bauern-Inspektion, dem Amt für Standardisierung, Meßwe
sen und Warenprüfung, dem Staatlichen Amt für Technische 
Überwachung, der Staatlichen Finanzrevision, der Staatlichen 
Hygieneinspektion, den Arbeitshygiene- und Arbeitsschutz
inspektionen, der Obersten Bergbehörde, den Banken, der' 
Zentralen Staatlichen Inspektion für Investitionen bei der 
Staatlichen Plankommission, der Zentralen Staatlichen Preis
kontrolle für Investitionen beim Amt für Preise, den staatli
chen Gutachterstellen und anderen Organen zusammen. Die 
Grundsätze der Zusammenarbeit ünd die Aufgabenabgren
zung sind im erforderlichen Umfang in Vereinbarungen zu 
regeln.

§28
Maßnahmen bei widerrechtlich errichteten 

Bauwerken
(1) Der Leiter der Staatlichen Bauaufsicht im Ministerium 

für Bauwesen, der Leiter der Abteilung Spezial- und Sonder
bauten, die Abteilungsleiter für Industrie- und Spezialbau, 
die Leiter der Dienststellen in den Bezirken und Kreisen so
wie der hauptamtlichen Beauftragten der Staatlichen Bauauf
sicht und der Sonde’rbauaufsichten gemäß § 20 sind berechtigt, 
dem Auftraggeber oder Auftragnehmer, der ein Bauwerk ge
mäß den §§ 14 und 16 ohne Vorliegen der Baugenehmigung 
errichtet oder verändert, durch Auflage zu verpflichten,
1. die Bauarbeiten einzustellen (Baustopp) und
2. innerhalb einer festzulegenden Frist die Voraussetzungen 

für das Erteilen der Baugenehmigung zu schaffen und die 
Baugenehmigung zu beantragen oder

3. sofern das gesellschaftliche Interesse dies erfordert, das 
Bauwerk oder die Bauwerksteile innerhalb einer angemes
senen Frist auf seine Kosten zu beseitigen und den ur
sprünglichen Zustand wieder herzustellen.

(2) Wird eine Auflage gemäß Abs. 1 Zitf. 3 nicht erfüllt, 
kann der zuständige Leiter der Staatlichen Bauaufsicht die 
Arbeiten in Auftrag geben und vom Verpflichteten die Er
stattung der Kosten verlangen (Ersatzvornahme). Für die 
Ersatzvornahme bei Nichterfüllung von Auflagen der Leiter 
der hauptamtlichen Beauftragten der Staatlichen Bauaufsicht 
ist der zuständige Abteilungsleiter für Industrie- und Spe
zialbau oder der Leiter der Dienststelle im Bezirk gemäß § 20 
Ziff. 1 Buchst, c oder d verantwortlich.

§29
, Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer als Verantwortlicher vorsätzlich oder fahrlässig
a) durch fehlerhafte Projektierung oder Bauausführung 

die Stand- oder Fünktionssicherheit der Bauwerke ge
fährdet,

b) zulassungspflichtige Erzeugnisse ohne Vorliegen einer 
Zulassung gemäß § 11 Abs. 4 produziert oder verwen
det,


